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Verordnung 
über die Vollstreckung wegen Geldforderungen 
der Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen

vom 6. Dezember 1968

I.
Grundsätze

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Vollstreckung we
gen Geldforderungen nach § 4, die den Staatsorganen 
und staatlichen Einrichtungen gegenüber Bürgern, Be
trieben der privaten Wirtschaft und juristischen Per
sonen außerhalb des Bereiches der sozialistischen 
Wirtschaft zustehen.

(2) Die Bestimmungen über die Vollstreckung wegen 
Geldforderungen aus Entscheidungen bzw. Festsetzun
gen der Gerichte und Staatlichen Notariate werden 
nicht berührt.

§ 2
Verantwortung für den Einzug der Geldforderungen

(1) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, die ört
lichen Räte und die Leiter der staatlichen Einrichtun
gen sind' für den vollständigen und termingerechten 
Einzug aller dem Staatshaushalt zustehenden Geld
forderungen in ihrem Bereich verantwortlich. Sie ha
ben die vollständige Erfassung und Geltendmachung 
der Geldforderungen zu gewährleisten sowie alle ge
eigneten Maßnahmen zum termingerechten Einzug der 
Geldforderungen zu veranlassen.

(2) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, die ört
lichen Räte sowie die Leiter der juristisch selbstän
digen staatlichen Einrichtungen legen fest, welche Mit
arbeiter befugt sind,
— Geldforderungen der Staatsorgane und staatlichen 

Einrichtungen zu stunden bzw. eine ratenweise Til
gung zu bewilligen

— nach erfolgter Mahnung des Schuldners die Voll
streckung gemäß dieser Verordnung zu beantragen.

§3
Vollstreckungsberechtigte Organe vi

(1) Die Räte der Kreise sind zur Vollstreckung we
gen Geldforderungen der Staatsorgane und staatlichen 
Einrichtungen berechtigt. Die Räte der Kreise können 
durch Beschluß den Räten der kreisangehörigen Städte

und Gemeinden bzw. den Räten der Stadtbezirke auf 
deren Antrag das Recht zur Vollstreckung im vollen 
oder begrenzten Umfange übertragen.

(2) Die Zollverwaltung der Deutschen Demokrati
schen Republik, die Deutsche Post und die Staatliche 
Versicherung der Deutschen Demokratischen Repu
blik sind wegen der in ihrem Bereich einzuziehenden 
Geldforderungen zur Vollstreckung in Bargeld und 
Geldforderungen des Schuldners berechtigt.

(3) Das Ministerium des Innern ist wegen der in sei
nem Bereich einzuziehenden Geldforderungen zur Voll
streckung in Geldforderungen des Schuldners berech
tigt.

(4) Der Minister der Finanzen kann anderen zen
tralen Staatsorganen und staatlichen Einrichtungen das 
Recht zur Vollstreckung wegen Geldforderungen durch 
Anordnung übertragen.

(5) Die Vollstreckung wird durch die Vollstreckungs
stellen der vollstreckungsberechtigten Organe durch
geführt.

(6) Die Vollstreckung aus Entscheidungen des Staat
lichen Vertragsgerichts erfolgt auf der Grundlage der 
hierfür geltenden speziellen Rechtsvorschriften.

§4
Vollstreckbare Geldfordcrungen

(1) Vollstreckbare Geldforderungen sind:
1. Steuern, Abgaben, Bodennutzungsgebühren, Zölle 

und andere gesetzlich festgelegte Abführungen an 
den Staatshaushalt

2. staatliche Verwaltungsgebühren, Gebühren für die 
Benutzung von Anlagen, für die Anerkennung, die 
Gestattung sowie für sonstige Leistungen der 
Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen

3. Beiträge zur Sozialpflichtversicherung und zu an
deren Pflichtversicherungen, einschließlich der 
Unfallumlage

4. Ordnungsstrafen, Ordnungsgelder, Geldbußen, 
Zwangsgelder, einschließlich der Ordnungsstrafen 
und Zwangsgelder, die durch das Staatliche Ver
tragsgericht ausgesprochen werden

5. Kosten und Auslagen, die den Staatsorganen und 
staatlichen Einrichtungen zu erstatten sind; ein
schließlich der Kosten und Auslagen des Staat
lichen Vertragsgerichts

6. Mehrerlöse aus Preisüberschreitungen, einschließ
lich der Mehrerlöse nach § 170 Abs. 3 StGB


